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Tag der Ökumene? 

Der Pfingstmontag und die Entscheidung der katholischen Kirche 

Von KNA-Mitarbeiter Prof. Dr. Christoph Böttigheimer 

Der Pfingstmontag soll zum Tag der Ökumene werden - das war und ist immer noch der Wunsch 
des Zentralkomitees der deutschen Katholiken wie auch der lutherischen Bischöfe. In einer Zeit, in 
der das kirchliche Lehramt wiederholt beteuert, dass es zur Ökumene keine Alternative crebe und 

ö 

darum das 3. Jahrtausend zum Jahrtausend der Einheit werden möge, schien der Wunsch nach ei-
nem Tag der Ökumene mehr als naheliegend. Und welcher kirchliche Feiertag hätte sich da theolo
gisch mehr angeboten als das Pfingstfest? Wohl nicht zuletzt auch deshalb, weil sich zum einen 
beide Kirchen anlässlich der Finanzierungsfrage der Pflegeversicherung für den Erhalt des zweiten 
Feiertages eingesetzt hatten und zum andern das Pfingstfest in der katholischen \Veltkirche keines
wegs generell an zwei Tagen begangen wird- ganz im Gegenteil. 

Doch die Deutsche Bischofskonferenz hat anders entschieden. Eine Ausnahme für ökumenische 
Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen könne es nicht geben. Der Eucharistiefeier komme ein „un
ersetzlicher, primärer Rang" zu. 1 Damit haben die Bischöfe dem \Vunsch des Zentralkomitees wie 
übrigens einer in den Gemeinden inzwischen nicht selten geübten Praxis eine Absage erteilt und an 
den Grundsätzen katholischer Ekklesiologie festgehalten. In der Tat ist das eucharistische Gedächt
nis „Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens" (LG 11); hier findet die Kirche ihre 
höchste Verwirklichung (SC 2). Weil sich in der Eucharistie der Entstehungsgrund der Kirche blei
bend vergegenwärtigt, darum lebt die Gemeinde vom Herrenmahl her; das eucharistische Gesche
hen ist Quelle und Konstitutivum der Gesamtkirche und damit auch jeder Ortsgemeinde. 

\Veil der Eucharistiefeier eine überaus wichtige, gemeindeaufbauende Funktion zukommt, sich 
„durch das Sakrament des eucharistischen Brotes [zugleich auch] die Einheit der Gläubigen, die 
einen Leib in Christus bilden, dargestellt und verwirklicht" (LG 3) wird, kann an Sonn- wie Feier
tagen auf die Feier des Herrenmahls nicht verzichtet werden. 

Was in der Ökumene entschieden betont und zu wahren versucht wird, scheint indes innerhalb der 
katholischen Kirche zunehmend in eine gefährliche Schieflage zu geraten: Längst nämlich kann das 
unveräußerliche Recht der Gemeinden auf einen geordneten Hcilsdicnst (CIC c. 213) nicht mehr 
eingelöst werden und müssen immer mehr Gemeinden auf die sonntägliche Feier der Eucharistie, 
ihr konstitutives Element verzichten. Damit geht ein Verlust an sakramentalem Bewusstsein einher, 
dessen Folgen noch kaum absehbar sind. 

Worauf im ökumenischen Dialog zurecht insistiert und deshalb selbst an einem weltkirchlich nicht 
als geboten begangenen Feiertag nicht abgerückt wird, davon scheint innerkatholisch im großen Stil 
dispensiert werden zu können - mehr noch: ,,die Kirche [bereitet] die Menschen hier zu Lande auf 
eine Kirche mit weniger sakramentalen Feiern, ja nach und nach mit einem Minimum an Sakra
menten vor[ ... ] (Reinhold Stecher)."2 Denn in den verschiedenen Diözesen wird angesichts der 
pastoralen Not zu unterschiedlichen und theologisch oft alles andere als unproblematischen Not
bzw. Kompromisslösungen Zuflucht genommen: sonntägliche Wortgottesdienste mit Kommunion
feiern, Seelsorgeeinheiten bzw. de facto Gemeindeleitung durch Laien, Aufsplittung von Leitungs
und Heilsdienst, Ausbildung eines Amtes ohne Weihe bzw. die zunehmende Verlagerung von 
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priesterlichen Aufgaben in den Händen von Laien etc.3

THEOLOGISCHE DISKUSSION 

Während im ökumenischen Dialog am Konnex von Kirche und Eucharistie im Sinne einer essen
ziellen Einheit konsequent festgehalten wird, scheint diese Verbundenheit in der katholischen 
Praxis mehr und mehr brüchig zu werden. Doch wird die Kirche nicht unglaubwürdig, wenn sie die 
ökumenisch ausnahmslos einfordert, was sie in ihren eigenen Reihen nicht mehr zu garantieren 
vennag und dabei dieser Notlage mit noch viel weitgehenderen, theologisch oftmals kaum 
eingeholten Ausnahmeregelungen zu begegnen versucht? Wie überzeugend ist es, wenn 
katholischen Gemeinden einerseits die sonntägliche Eucharistiefeier als gemeindebildendes 
Existenzial vorenthalten werden muss, andererseits aber ökumenisch an der konstitutiven 
Bedeutung derselben Feier selbst an solchen Feiertagen festgehalten wird, die weltkirchlich nicht 
als geboten gelten? 

Die Diskrepanz in der katholischen Position und Argumentation ist mehr als offensichtlich, sie un
tergräbt die Glaubwürdigkeit und setzt Fragen bezüglich des ökumenischen Willens und Einsatzes 
frei. Soll Schaden von der katholischen Kirche wie auch der Ökumene abgewendet werden, so wäre 
wohl innerkatholisch mit derselben Sorgfalt und Dringlichkeit zu reflektieren und ernst zu nehmen, 
worauf im ökumenischen Dialog so großen Wert gelegt wird: der primäre Rang der Eucharistie
feier. Wie kann nicht nur ökumenisch, sondern ebenso innerkatholisch der primären Bedeutung des 
Herrenmahls Rechnung getragen werden? Wie kann dem Mangel an Berufungen zum Priesteramt 
begegnet werden? Diese Fragen scheinen katholischerseits derzeit nicht allzu vordringlich zu sein, 
ansonsten müsste die Amtsfrage mehr diskutiert werden als pastorale Konzepte sich abmühen, die 
Notlage durch „heilsamen Unsinn"4 zu verwalten. 

Dabei kann kein Zweifel darüber bestehen, dass die Kirche grundsätzlich die Möglichkeit besitzt, 
das eine, von Gott eingesetztes Amt, entsprechend den soziokulturellen und pastoralen Erfordernis
sen zu verändern und weiterzuentwickeln.5 Das belegt allein schon ein Blick in die Theologie- und 
Kirchengeschichte. War in apostolischer und nachapostolischer Zeit die Ausbildung kirchlicher 
�mtsstrukturen noch fließend, so war die kirchliche Ämtergestaltung selbst nach Durchsetzung der 
Amtertrias: Bischof, Presbyter, Diakon, im Laufe der Jahrhunderte keineswegs endgültig abge
schlossen. Das verdeutlicht insbesondere die Geschichte des weiblichen Diakonats und die der nie
deren Weihen.6

Das NT gibt Zeugnis davon, dass die Frühe Kirche auf die sozial-karitative Mitwirkung der Frauen 
verwiesen war, um ihre Sendung ausüben zu können. So werden die Frauen in der neutestamentli
chen Briefliteratur ausdrücklich mit den Aufgaben des Diakons in Verbindung gebracht (Röm 
16,117 ; 1 Tim 3, ll 8). Wie fließend die Ämterstruktur und wie unabgeschlossen die Amtstheologie 
ist, zeigt die nachfolgende Geschichte: Ab dem 3. Jahrhundert kam es vor allem in der Ostkirche 
aufgrund pastoraler Notwendigkeit zur Institutionalisierung eines weiblichen Diakonats. Die Dia
koninnen gehörten dem Klerus an; sie galten als ordinierte Amtsträgerinnen, da sie doch durch 
Handauflegung und Gebet des Bischofs (Cheirotonia) sowie durch Überreichung der Stola (Ora
rion) und des Kelches im Altarraum (in ordine ministrorum) geweiht wurden.9 Damit hatten sie 
zwar am ordinierten Amt teil, doch wurden ihnen keine liturgischen Funktionen übertragen. Das 
verdeutlich, dass die östliche Kirche überzeugt war, dass es eine unterschiedliche und gestufte Par
tizipation an dem einen kirchlichen Amt geben kann und darf; nicht jeder Amtsträger muss auf
grund der Ordination schon ipso facto am liturgisch bestimmten Priestertum teilhaben. Nur so 
konnte sich der weibliche Diakonat als eigenständiger kirchenamtlicher Stand ausbilden. Demnach 
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sind die �föglichkeiten, die die Kirche bei der Strukturierung des ordo (\Veiheamtes) besitzt und 
mit denen sie auf pastorale �otlagen zu reagieren vermag, \Veitaus größer als für gewöhnlich ange. 
nommen \vird. 

Zu Recht hat Joseph Kardinal Ratzinger einst auf diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht, indem 
er unmissverständlich formulierte: ,,Das Diakonenamt ist von seinem Ursprung her Ausdruck einer 
dynamischen Reaktion auf neue Anforderungen; es bietet die Möglichkeit, ähnliches wieder zu tun, 
und umschreibt einen Rahmen, der weit genug ist, um beträchtliche Variationsmöglichkeiten nach 
den unterschiedlichen Bedürfnissen der verschiedenen kirchlichen Regionen zuzulassen". 10 Dem
nach ist die Theologie und Struktur kirchlicher Ämter zu keiner Zeit - auch nicht in der gegenwär
tigen - abgeschlossen und sind Veränderungen heute nicht weniger legitim als sie in der frühen 
Kirche ganz offensichtlich praktiziert wurden. 

Die Eucharistiefeier als sonntäglichen Höhepunkt und gemeindlichen Mittelpunkt zu betonen, be
deutet, sich nicht nur im ökumenischen Dialog, sondern ebenso angesichts pastoraler Notsituationen 
von dieser theologischen Grundeinsicht leiten zu lassen und darum die beträchtlichen Variations
möglichkeiten zu nutzen, die es erlauben, ämte11he0Iogisch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse 
verschiedener kirchlicher Regionen und Epochen zu reagieren. Zumindest sollte jeder Anschein 
vermieden werden, das, was im Blick auf die Ökumene zu Recht als unverzichtbar erachtet wird, sei 
innerkatholisch weniger essentiell. Zumal wohl kaum vernünftigerweise die Ansicht vertreten wer
den kann, die pastorale Notlage wäre gravierender als die Spaltung der Kirche und lasse darum 
weitrechendere Ausnahmeregelungen zu. 

Gerade weiblicher und männlicher Diakonat11 wie übrigens auch die Ämte1theologie des Zweiten 
Vatikanischen Konzils12 belegen, dass es sehr wohl eine unterschiedliche und gestufte Partizipation 
am kirchlichen Amt geben kann. So ist etwa nicht schon jede Amtsteilhabe schlechterdings auf eine 
Teilhabe am sacerdotium hingeordnet. \Venn die Amtstheologie in ihrer Geschichte vielerlei Varia
tionsmöglichkeiten kennt, könnte es dann nicht auch unterschiedliche Zugänge zum priesterlichen 
Dienst geben? Wäre eine Modifikation kirchlich vorgeschriebener Zugangsbedingungen zum sak
ramentalen Weiheamt theologisch wirklich ausgeschlossen? Gerade weil der Eucharistie der pri
märe Rang zukommt, muss um ihretwillen in der Ämtertheologie zwischen göttlicher Einsetzung 
und kirchlichen Satzungen differenziert werden und den disziplinären und kanonistischen Fragen 
wieder der ihnen adäquate, nämlich sekundäre Rang zugewiesen werden. Aus theologischer Sicht 
scheint der gegenwärtige Traditionsbruch: priesterlose Gemeinden und infolgedessen Verzicht auf 
sonntägliche Eucharistiefeiem jedenfalls weitaus bedenklicher als die Veränderung der Zulassungs
bedingungen zum liturgisch bestimmten Priestertum. 

Vorschläge in dieser Richtung liegen seit Jahrzehnten auf dem Tisch. Bereits vor dem Zweiten Va
tikanum und sodann auf vielen Synoden, u.a. der Würzburger Synode, wurde der Vorschlag disku
tiert, viri probati zum Priestertum zu weihen. Männern, die seit Jahren im Namen der Kirche amtli
che Funktionen im Bereich der Seelsorge und der Gemeindeleitung wahrnehmen, sich in Ehe und 
Beruf bewährt haben und amtspezifische Eignungen mitbringen, könnte die Ordination gespendet 
und ihnen so eine Teilhabe am priesterlichen Amt und damit die Gemeindeleitung und der Eucha
ristievorsitz übertragen werden.13 

In diese Richtung wurde unlängst wiederum ein Vorstoß unternommen, indem zwei verschiedene 
Presbytertypen - Leutepriester / viri probati und Bistumspriester - in die Diskussion eingebracht 
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wurden, zu denen es unterschiedliche Zugänge und Voraussetzungen geben könnte. 14

Die Möglichkeit der Weihe von viri probati wäre jedenfalls mit derselben Ernsthaftigkeit und Ent
schiedenheit zu prüfen, wie dem Wunsch eine Absage erteilt wird, dem Pfingstmontag als „Tag der 
Ökumene" zu gestalten und zu feiern. \Ver die sonntägliche Eucharistiefeier für unverzichtbarer 
erachtet, sollte dies unter jeder Hinsicht tun, möchte er seine eigene Glaubwürdigkeit nicht unter
graben und sich ökumenisch falschen Verdächtigungen aussetzen. 
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